
Wie sieht’s bei Ihnen  
mit der verpflichtenden  
Eigenkontrolle aus?

der Beratungsdienst

steht Ihnen zu Diensten!

Föderalagentur für die Sicherheit  
der Nahrungsmittelkette
Besuchen Sie uns unter www.afsca.be

Beratungsdienst FASNK

CA-Botanique

Food Safety Center

Boulevard du Jardin Botanique 55

1000 Brüssel

  02 211 82 25

  02 211 82 15

@  vulgaris@afsca.be

Der Beratungsdienst ist Teil  
unseres Kommunikationsdienstes

Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette

www.afsca.be
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Warum ?
Seit  20051 ist jeder Anbieter der  

Nahrungsmittelkette gesetzlich verpflichtet:

1. � über ein zuverlässiges Eigenkontrollsystem die Nahrungsmit-

telsicherheit aller Produkte, die er dem Verbraucher anbietet, 

zu garantieren

2. � die Rückverfolgbarkeit aller eingehenden Produkte zu 

garantieren ( Lebensmittel, Verpackungen)

3. � der FASNK zu melden, wenn er Gründe zu der Annahme hat, 

dass ein Produkt, welches er besitzt oder verkauft hat, der 

Gesundheit schaden könnte

 

1 � Königlicher Erlass vom 14. November 2003 über Eigenkontrolle, Meldepflicht und Rückver-
folgbarkeit in der Nahrungsmittelkette 
Ministerieller Erlass vom 22. Januar 2004 über die Modalitäten für die Meldepflicht in der 
Nahrungsmittelkette

Die Zielsetzung
Die Anbieter sind mit der Anwendung dieser Gesetzgebung 

konfrontiert.

Die Agentur sah sich verpflichtet dem Sektor der Verteilung, der 

direkt an den Verbraucher liefert, eine pädagogische Unterstüt-

zung zu geben, um ihm die geltende Gesetzgebung und den 

Inhalt der Kontrollen gut begreiflich zu machen.

Der Beratungsdienst steht den Anbietergruppen der Sektoren 

Verteilung und Horeca zur Verfügung, um Ihnen zu helfen 

den aktuellen Hygieneanforderungen zu entsprechen und die 

Lebensmittelsicherheit zu verbessern. 

Konkret
yy �Sie sind Verantwortlicher einer lokalen Vereinigung von 

Händlern, Ho Re Ca, einer Berufsvereinigung, einer regio-

nalen Mittelstandsvereinigung…

yy �Sie sind Teil der Gemeindebehörde und möchten die 

bestmöglichen Hygienebedingungen für Ihre Schulkü-

chen, Heime usw.

yy Sie sind Bäcker, Metzger, Wirt, Einzelhändler,…

Schließen Sie sich zusammen und kontaktieren Sie uns!

Der Beratungsdienst der FASNK 
steht ihnen zur Verfügung

Über: 

yy Die Teilnahme an Informationsversammlungen

yy Klare und praktische Publikationen

yy Die Teilnahme an Veranstaltungen 

yy …

Kontaktieren sie uns! 
Wir stehen für sie bereit!der Beratungsdienst

Carine Verbestel (Fr) Martine Fretin (Fr) Koen De Roover (Nl) Stijn Hermans (Nl)


